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ntcE)t »on ber SEBette ab, fonbern »on ber £tefe. SRidßiig

fonifd^ tief genug, bann muff meßt ju weit oerfenft
»erben. ©ine ejatte Arbeit nerlangt, baß Schrauben»

föpfe ntd^t fcßief ober einfettig com Säger abfielen ober

p tief fißen unb ©taub unb ©cßmußlöcßer bilben. ©te
müffen tabeüoS plan zur ff(act)e rote gegoffen ftßen, bann
macßen fie ben ©ffeft, ber ben ßroeä »errät.

IV. Diwerfes.
a) Sefonbere Sorgfalt beim ©htfeßen bebarf bte

äReffingfcßraube. ©S barf biefem SRaterial nicßt fo »tel
zugemutet roerben rote ber ©ifenfcßraube. ©rftere bridât
leicßt ab, befonberS in fparttjolj.

b) ©ine ejafte Seßanblung »erlangen ferner bte

©dßraubenfcßlttse unb Ropffläcßen, unb ba ftnb ebenfalls
ganj befonberS bie »emicfelten unb äReffingfdßrauben
beltfat. SBeber bte ©cßltße nocß bte gläcßen bflrfen
»erfragt roerben.

c) gn biefer $lnficßt rotrb nur mit einem unrichtigen
©cßraubenzteßer gefünbigt. S)erfelbe barf unbebingt
niemals ju bfimt ober ju fdEjmal unb auch nicßt p ftarï
fonifdß fetn. 3m ©egenteil feljr fc^road^. @r muß »ornen
eine folc^e fd^arftantige SSerbitfung ßaben, baß er ben
©cßraubenfcßliß »oll faff en fann, bann ift man ßdßer,
baß er nicßt abfprlngt. 3luc£) in ber breite muß er ber
©cßraubenfdßltßlänge entfprecßen. An ben ©den fcßroacß
abgefaßt, bamit fein |joIz ober Sefcßläge gefraßt roirb.

d) ßum ©cßluffe nocß baS ©Infetten etroäßnenb,
muß gefagt roerben, baß baS ntcßt mit bünnßüfßgen,
ätßerifdßen ober furnier igen Ölen gemacht roerben fann,
roo bie Nuancen ber f)öljer ec. feine glecfen bulben.
®a taugt nur ©eife, Saig unb audj SOßacßS, unb man
tut gut, folcßeS fcßon zum Sorboßren ju oerroenben.
Auf btefe letcßte unb bequeme Art roerben bie ©cßrauben
ebenfalls gegen bas ©inroften fonferotert. ïïtur baS
Seße ift gut genug.

9e*ftcJ?eruttô gegen 2lnbeitsiofigfeit.
(Bi-Korrefpottbenj.)

gn ben stummem 4 unb 5 biefeS gaßreS ßaben
mir ben oom ©tabtrate 3äci(ß ausgearbeiteten ©ntrourf
einer Serorbnung zur ©cßaffung einer ftäbtifcßen 23er=

ftcßerungSfaffe gegen bie folgen ber ArbeitSlofigfeit einer
etngeßenben tBefpredßung unterzogen unb babei baS ganze
SBefen ber ArbeitSloßgfett gefcßifbert, roelcßeS biefe Se»
ßörbe bewogen ßat, auf bie roicßtige ©tnfüßrung einer
folcßen Raffe einzutreten. 3Rit großer ©enugtuung er»
fahren roir, baß ber ©roße ©tabtrat in feiner ©ißung
com 23. SRai biefen ©ntrourf einftimmig guthieß unb

benfelben einer auf ben 19. 3u.lt angefeßten
Abßtmmung ber ©tabtgemetnbe »orzulegen. Dßne 3weifel
ratro biefer Intrag zum ©efeß erßoben, benn bie be=
merfenSroerte unb erfreuliche ©tnmütigfeit ber SRäte aller
Pollttfdjen Färbungen läßt mit ©idßerßett barauf fdßließen,

«m ^^ge nicßt ernßlicß befämpft roirb.
aucß aus ber SRitte beS großen ©tabtrateS

ßerjcßtebene unroefentlicße ©inroenbungen, befonberS bie»

t'w'fl beS notorifchen SRangelS genögenber ßa=
«TOer Unterlagen über bte ArbeitSlofigfeit in ben ein»
Jemen Serufsflaffen unb beren mögliche ißeranlaffung

®!J**öufchuttgen gemacßt rourben, fo begreifen roir

fpftw rooßl, möchten aber ßter nochmals
Lv i ^ **er SßerorbnungSentrourf ber ^Regierung
cJm .^^i«h abgefaßt iß, baß ©cßroierigfeiten unb
^"^^lietrgenb welcher Art fortfchrettenb mit ben noch

®^faßrungen fofort unb zmecfmäßig be»
werben fönnen. Sie Statuten feßen nämlicß jäßr»

ließe ©eneraloerfammlungen »or, an roeldßen neben ben
oerfteßerten Arbeitern aueß bte ^Regierung felbß Serbef»
ferungSoorfdßläge zum Sefdßluß bringen fann. 3ubem
ift eine bretfäßrige griß oom beginne an feßgefeßt
roorben, naeß welker im galle einfeßnetbenbe SReoiftonS»

bebfirfniffe zur ©eltung fommen follen.
3luf feben gall begrüßen roir ben gemachten 9lnfang,

beffen SBert um fo ßößer einjufdßaßen ift, als er, rote
oben erroäßnt, auf einem einmütigen Sefcßtuß »on 33er=

tretern ber »erfeßtebenßen ©rroerbSflaffen fußt. 2Bir ftnb
überzeugt mit biefer Setficßerung einen bebeutenben gort»
fdßritt für bie 33oIfSrooßlfaßrt getan zu ßaben unb ßoffen,
baß fidß biefe SJetficßerung auf bem ganjen ©ebtete
unfereS SanbeS auSbeßne.

9luS ben 33erßanblungen felbß mödßten roir nodß ßer=

»orßeben, baß baS ©efeß mit bem 1. Sluguß biefeS

gaßreS in Rraft ju treten ßätte unb baß bis zum 1. ©ept.
etntretenbe SRitglieber bereits fdßon mit 2lnfang Sezember
genußberecßtigt ßnb.

flus$telluit8$we$en.
®er fommerjielle Sienft an ber Scßroeij. SanbeS»

auSfteHung. ©eit ungefähr brei SRonaten roirb eifrig
an ber ©inridhtung eines fommerjieHen SienfteS für bte

SanbeSauSßeHung gearbeitet, ber in unferm 2luSßeHungS=
roefen etroaS iReueS ift unb mit roelcßem etne gnßitution
gefeßaffen roirb, bie audh na^ ©dhluß ber SluSßeCung
unferer großen unb fleinen gnbußrte unb ganz fpejteil
ber leßteren fdhäßenSroerte ®ienße roirb leißen fönnen;
fie roirb eine Sücfe ausfüllen, beren 93orßanbenfein feßon
»tele ®isfuffionen in ben tntereffterten Rreifen »erantaßt ßat.

Unter ben 93efucßern ber luSßeüung roerben fieß

Zaßlreicße §anbroerfer beßnben, bie nicht nur zut Se»

friebigung ißrer ©cßaulufi naeß Sern fommen, fonbern
»or allem Anregungen, nüßlicße unb praftifeße SCBinfe

für bte Ausübung ißreS SetufeS zu ßnben ßoffen. ©te
haben oorauSficßtlicß nur fnappe 3eit zum Sefucß ber
AuSßeüung; biefe ßat aber eine fo große AuSbeßnung
erreicht, bietet auf feben ©cßritt fo »iel beS ©eßenSroerten,
baß aueß biefenigen, bie mit etnem beßimmten 3tel »or
Augen fte befudßen, abgelenft roerben.

Um nun biefen gnbufirtellen unb fpanbeltreibenben,
bie »or allem baS feßen mödßten, roaS ißr fpezteKeS gadß
befchlägt unb für fie roert»oH iß, großen, unoermeib»
lidßen 3eitoerluß zu etfparen, tourbe für bie AuSßeüung
ber oben erroäßnte fommerjieüe SDtenfi gefdßaßen, beffen
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nicht von der Weite ab, sondern von der Tiefe. Richtig
konisch tief genug, dann muß nicht zu weit versenkt
werden. Eine exakte Arbeit verlangt, daß Schrauben-
köpfe nicht schief oder einseitig vom Lager abstehen oder

zu tief sitzen und Staub und Schmutzlöcher bilden. Sie
müssen tadellos plan zur Fläche wie gegossen sitzen, dann
machen sie den Effekt, der den Zweck verrät.

IV. Diverses.
u) Besondere Sorgfalt beim Einsetzen bedarf die

Messingschraube. Es darf diesem Material nicht so viel
zugemutet werden wie der Eisenschraube. Erstere bricht
leicht sb, besonders in Hartholz.

b) Eine exakte Behandlung verlangen ferner die

Schraubenschlitze und Kopsflächen, und da sind ebenfalls
ganz besonders die vernickelten und Messingschrauben
delikat. Weder die Schlitze noch die Flächen dürfen
verkratzt werden.

e) In dieser Hinsicht wird nur mit einem unrichtigen
Schraubenzieher gesündigt. Derselbe darf unbedingt
niemals zu dünn oder zu schmal und auch nicht zu stark
konisch sein. Im Gegenteil sehr schwach. Er muß vornen
eine solche scharfkantige Verdickung haben, daß er den
Schraubenschlitz voll fassen kann, dann ist man sicher,
daß er nicht abspringt. Auch in der Breite muß er der
Schraubenschlitzlänge entsprechen. An den Ecken schwach
abgefaßt, damit kein Holz oder Beschläge gekratzt wird.

ä) Zum Schlüsse noch das Einfetten erwähnend,
muß gesagt werden, daß das nicht mit dünnflüssigen,
ätherischen oder schmierigen Olen gemacht werden kann,
wo die Nuancen der Hölzer :c. keine Flecken dulden.
Da taugt nur Seife, Talg und auch Wachs, und man
tut gut, solches schon zum Vorbohren zu verwenden.
Auf diese leichte und bequeme Art werden die Schrauben
ebenfalls gegen das Einrosten konserviert. Nur das
Beste ist gut genug.

Versicherung gegen Arbeitslosigkeit.
(öi-Korrespondenz.)

In den Nummern 4 und 5 dieses Jahres haben
wir den vom Stadtrate Zürich ausgearbeiteten Entwurf
einer Verordnung zur Schaffung einer städtischen Ver-
sicherungskasse gegen die Folgen der Arbeitslosigkeit einer
eingehenden Besprechung unterzogen und dabei das ganze
Wesen der Arbeitslosigkeit geschildert, welches diese Be-
hörde bewogen hat, auf die wichtige Einführung einer
solchen Kasse einzutreten. Mit großer Genugtuung er-
fahren wir, daß der Große Stadtrat in seiner Sitzung
vom 23. Mai diesen Entwurf einstimmig guthieß und
^schloß denselben einer auf den 19. Juli angesetzten
Abstimmung der Stadtgemeinde vorzulegen. Ohne Zweifel
wird dieser Antrag zum Gesetz erhoben, denn die be-
merkenswerte und erfreuliche Einmütigkeit der Räte aller
politischen Färbungen läßt mit Sicherheit darauf schließen,

die Vorlage nicht ernstlich bekämpft wird.
Wenn auch aus der Mitte des großen Stadtrates

verschiedene unwesentliche Einwendungen, besonders die-

!^'kl des notorischen Mangels genügender sta-
Wischer Unterlagen über die Arbeitslosigkeit in den ein-
Men Berufsklaffen und deren mögliche Veranlassung

»
äuschungen gemacht wurden, so begreifen wir

sâ n
Achten sehr wohl, möchten aber hier nochmals

i^lletten, daß der Verordnungsentwurf der Regierung
Äücklich abgefaßt ist, daß Schwierigkeiten und

^.â""sse irgend welcher Art fortschreitend mit den noch
lml>Û^^àn Erfahrungen sofort und zweckmäßig be-

werden können. Die Statuten sehen nämlich jähr-

liche Generalversammlungen vor, an welchen neben den
versicherten Arbeitern auch die Regierung selbst Verbes-
serungsvorschläge zum Beschluß bringen kann. Zudem
ist eine dreijährige Frist vom Beginne an festgesetzt

worden, nach welcher im Falle einschneidende Revisions-
bedürfnisse zur Geltung kommen sollen.

Auf jeden Fall begrüßen wir den gemachten Anfang,
dessen Wert um so höher einzuschätzen ist, als er, wie
oben erwähnt, auf einem einmütigen Beschluß von Ver-
tretern der verschiedensten Erwerbsklassen fußt. Wir sind
überzeugt mit dieser Versicherung einen bedeutenden Fort-
schritt für die Volkswohlfahrt getan zu haben und hoffen,
daß sich diese Versicherung auf dem ganzen Gebiete
unseres Landes ausdehne.

Aus den Verhandlungen selbst möchten wir noch her-
vorheben, daß das Gesetz mit dem 1. August dieses

Jahres in Kraft zu treten hätte und daß bis zum 1. Sept.
eintretende Mitglieder bereits schon mit Anfang Dezember
genußberechtigt sind.

Hu5!te»ung;m5en.
Der kommerzielle Dienst an der Schweiz. Landes-

ausstellung. Seit ungefähr drei Monaten wird eifrig
an der Einrichtung eines kommerziellen Dienstes für die

Landesausstellung gearbeitet, der in unserm Ausstellungs-
wesen etwas Neues ist und mit welchem eine Institution
geschaffen wird, die auch nach Schluß der Ausstellung
unserer großen und kleinen Industrie und ganz speziell
der letzteren schätzenswerte Dienste wird leisten können;
sie wird eine Lücke ausfüllen, deren Vorhandensein schon
viele Diskussionen in den interessierten Kreisen veranlaßt hat.

Unter den Besuchern der Ausstellung werden sich

Zahlreiche Handwerker befinden, die nicht nur zur Be-
friedigung ihrer Schaulust nach Bern kommen, sondern
vor allem Anregungen, nützliche und praktische Winke
für die Ausübung ihres Berufes zu finden hoffen. Sie
haben voraussichtlich nur knappe Zeit zum Besuch der
Ausstellung; diese hat aber eine so große Ausdehnung
erreicht, bietet auf jeden Schritt so viel des Sehenswerten,
daß auch diejenigen, die mit einem bestimmten Ziel vor
Augen sie besuchen, abgelenkt werden.

Um nun diesen Industriellen und Handeltreibenden,
die vor allem das sehen möchten, was ihr spezielles Fach
beschlägt und für sie wertvoll ist, großen, unvermeid-
lichen Zeitverlust zu ersparen, wurde für die Ausstellung
der oben erwähnte kommerzielle Dienst geschaffen, dessen

^ààîim-VàM
^Vûliiingsi'àss«. — °s»I»pkvn.

ÄeidiktM eiAinvr?ormm
tür à!«

îlsos

IWàlZMsâ M- à Ràîà —

KseàWtrMms» jeà trt.
VsrZs°Z8serulixsn 1W5


	Versicherung gegen Arbeitslosigkeit

